
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 30 A „Bebauung östlich des Marktes und 
der Kirchenstraße“ der Stadt Preetz für den Bereich östlich des Marktes und 
der Kirchenstraße, südlich der nördlichen Grenze des Grundstücks Markt 20 

(Flurstück 17/7), westlich des Kirchsees und nördlich des Grundstücks 
Seestraße 7 (Flurstück 65/4) und der Seestraße 

 
Der Ausschuss für Bauplanung der Stadt Preetz hat in seiner Sitzung am 15. Juli 2009 beschlossen, 
den Bebauungsplan Nr. 30 A für den Bereich östlich des Marktes und der Kirchenstraße, südlich der 
nördlichen Grenze des Grundstücks Markt 20 (Flurstück 17/7), westlich des Kirchsees und nördlich 
des Grundstücks Seestraße 7 (Flurstück 65/4) und der Seestraße aufzustellen. Eine Umweltprüfung 
nach § 2 Abs. 4 BauGB wird durchgeführt.  
 
Preetz, den 22.07.2009                      Stadt Preetz 
    L.S.    Der Bürgermeister 
        Wolfgang Schneider 

 
 
Übersichtskarte über das Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 30 A „Bebauung östlich des 
Marktes und der Kirchenstraße“ kann eingesehen werden. 

 


